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Antrag der Kommission für 
Umwelt, Raumplanung und 
Energie des Nationalrates

vom 23. März 2010

Zustimmung

08.446 - 2

Nationalrat
Sommersession 2010

08.446  s    Parlamentarische Initiative. Erneuerung des Fonds Landschaft Schweiz      (UREK-S) 

Bundesgesetz 
betreffend die Änderungen 
des Bundesbeschlusses über 
Finanzhilfen zur Erhaltung 
und Pflege naturnaher 
Kulturlandschaften

vom …

Die Bundesversammlung 
der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in den Bericht 
vom 24. August 2009� der 
Kommission für Umwelt, 
Raumplanung und Energie des 
Ständerates 
und die Stellungnahme des 
Bundesrates vom 28. Oktober 
2009�,

beschliesst:

I

�  	 BBl 2009 …
�  	 BBl 2009 …

I

Entwurf der Kommission für 
Umwelt, Raumplanung und 
Energie des Ständerates
 
vom 24. August 2009

Stellungnahme
des Bundesrates 

 
vom 28. Oktober 2009

Nichteintreten

Beschluss des Ständerates

vom 30. November 2009

Zustimmung zum Entwurf der
Kommission, wo nichts vermerkt 
ist

Bundesbeschluss
über Finanzhilfen zur 
Erhaltung und Pflege 
naturnaher Kulturlandschaften
vom 3. Mai 1991
(Stand am 1. August 2008)

1

Geltendes Recht
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Geltendes Recht
Entwurf der Kommission 
des Ständerates

Stellungnahme
des Bundesrates Ständerat

Kommission
des Nationalrates

-  � -

Art. 11 Abs. 3 und 4 (neu)

Der Bundesbeschluss vom 3. 
Mai 1991� über Finanzhilfen zur 
Erhaltung und Pflege naturnaher 
Kulturlandschaften wird wie folgt 
geändert:

Ingress

gestützt auf Artikel 78 Absatz 3 
der Bundesverfassung�, 
…

Art. 1 Abs. 1

1 Der Bund gewährt im 
Rahmen der verfügbaren Mittel 
Finanzhilfen für Massnahmen 
zur Erhaltung und Pflege natur-
naher Kulturlandschaften.

Art. 11 Abs. 3

�  	 SR 451.51
�  	 SR 101

gestützt auf Artikel 24sexies Absatz 
3 der Bundesverfassung,
nach Prüfung einer parlamen-
tarischen Initiative vom 26. 
November 1990, nach Einsicht 
in die Stellungnahme des 
Bundesrates vom 4. März 1991,

Art. 1   Grundsatz

1 Aus Anlass der 700-Jahr-
Feier der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft gewährt 
der Bund im Rahmen der ver-
fügbaren Mittel Finanzhilfen 
für Massnahmen zur Erhaltung 
und Pflege von naturnahen 
Kulturlandschaften.

2 Er errichtet zur Finanzierung 
dieser Finanzhilfe einen beson-
deren Fonds.

Art. 11   Referendum und 
Inkrafttreten

1 Dieser Beschluss ist allgemein-
verbindlich; er untersteht dem 
fakultativen Referendum.

2 Er tritt rückwirkend auf den 1. 
August 1991 in Kraft und gilt bis 
zum 31. Juli 2001.
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Geltendes Recht
Entwurf der Kommission 
des Ständerates

Stellungnahme
des Bundesrates Ständerat

Kommission
des Nationalrates

3 Streichen

4 Die Geltungsdauer dieses 
Beschlusses wird bis zum 31. 
Juli 2021 verlängert.

3 Die Geltungsdauer dieses 
Beschlusses wird bis zum 31. 
Juli 2021 verlängert.

II

1 Dieses Gesetz untersteht dem 
fakultativen Referendum.

2 Es tritt am 1. August 2011 in 
Kraft.

3 Die Geltungsdauer dieses 
Beschlusses wird bis zum 31. 
Juli 2011 verlängert.
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Entwurf der Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie
des Ständerates
 
vom 24. August 2009

Stellungnahme
des Bundesrates 

 
vom 28. Oktober 2009

Nichteintreten

Beschluss des Ständerates

vom 30. November 2009

Zustimmung zum Entwurf der
Kommission, wo nichts vermerkt ist

Anträge der Kommission für Umwelt, 
Raumplanung und Energie
des Nationalrates

vom 23. März 2010

Zustimmung zum Beschluss 
des Ständerates, wo nichts vermerkt ist

Bundesbeschluss
über die Finanzierung des Fonds zur 
Erhaltung und Pflege naturnaher
Kulturlandschaften 

vom …

Die Bundesversammlung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 10 Absatz 1 des 
Bundesbeschlusses vom 3. Mai 1991� 
über Finanzhilfen zur Erhaltung und 
Pflege naturnaher Kulturlandschaften,

nach Einsicht in den Bericht der 
Kommission für Umwelt, Raumplanung 
und Energie des Ständerates vom 24. 
August 2009�

und die Stellungnahme des Bundesrates 
vom 28. Oktober 2009�

beschliesst:

�  	 SR 451.51
�  	 BBl 2009 …
�  	 BBl 2009 …

2

                             ... Kulturlandschaften 
und Artikel 167 der Bundesverfassung, 
nach Einsicht ... 
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Entwurf der Kommission 
des Ständerates Stellungnahme des Bundesrates Ständerat Kommission des Nationalrates

Art. 1

Der Bund gewährt dem Fonds zur 
Erhaltung und Pflege naturnaher 
Kulturlandschaften einen Beitrag von 50 
Millionen Franken.

Art. 2

Dieser Beschluss untersteht nicht dem 
Referendum.

Art. 1   ∇  Ausgabenbremse

Mehrheit

Art. 1   ∇  Ausgabenbremse
(Das qualifizierte Mehr wurde erreicht)

Minderheit (Wasserfallen, Killer, 
Moret, Parmelin, Rutschmann)

... 

		          ... von 50 
Millionen Franken. Der Beitrag an 
den Fonds ist in den Budgetposten 
zu kompensieren, welche den 
Aufgaben des Fonds entspre-
chen.


